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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Wr §101 Abs3;

BauO Wr §134a;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Wenn auch die Einhaltung der Bestimmungen über den Brandschutz nicht zu den nach § 134a Wr BauO

geltendmachbaren Nachbarrechten zählt (Hinweis E vom 21. November 2000, 2000/05/0185; zur früheren Rechtslage

siehe etwa das E vom 2. Dezember 1997, 94/05/0354), so ergibt sich doch (unabhängig von § 134a Wr BauO) für das

Recht des Nachbarn auf Zustimmung zu einer Errichtung von ÖBnungen in Feuermauern im Grunde des § 101 Abs. 3

Wr BauO eine Parteistellung des Nachbarn im diesbezüglichen Bewilligungsverfahren, allerdings nur hinsichtlich der

Frage, ob seine Zustimmung notwendig ist und bejahendenfalls, ob sie vorliegt.Wenn auch die Einhaltung der

Bestimmungen über den Brandschutz nicht zu den nach Paragraph 134 a, Wr BauO geltendmachbaren

Nachbarrechten zählt (Hinweis E vom 21. November 2000, 2000/05/0185; zur früheren Rechtslage siehe etwa das E

vom 2. Dezember 1997, 94/05/0354), so ergibt sich doch (unabhängig von Paragraph 134 a, Wr BauO) für das Recht des

Nachbarn auf Zustimmung zu einer Errichtung von ÖBnungen in Feuermauern im Grunde des Paragraph 101, Absatz

3, Wr BauO eine Parteistellung des Nachbarn im diesbezüglichen Bewilligungsverfahren, allerdings nur hinsichtlich der

Frage, ob seine Zustimmung notwendig ist und bejahendenfalls, ob sie vorliegt.
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